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Art. 4.

Die Verwaltung des Fondsvermögens erfolgt durch die Eidg. Finanz-
Verwaltung.

Zün'cÄ, den 20./21. Juni 1940.

Im Namen des Schweizerischen Schulrates,
Der Präsident : sig. Äo/m.

Der Sekretär : sig. ff. BossAartff.

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 28. November 1940 die im
Ingress erwähnten Schenkungen unter Verdankung angenommen und vor-
stehendem Statut die Genehmigung erteilt.

7VGE L£ G£ iVi/E/TEiV

Mitgliederlbeitrag 1941.
Die Mitglieder des Schweizerischen Forstvereins werden gebeten,

den Jahresbeitrag von Fr. 12.— unter Benützung des Einzahlungs-
schemes, (Postcheck VIII 11 645), den wir Nummer 2 beilegen werden,
zu begleichen, ansonst Einzug des Betrages durch Nachnahme erfolgt.

Zrën'c/g Ottikerstrasse 61.
Der Kassier : flares FfliscÄ, Forstmeister.

FOßsmcHE ivziciîtfjciïm/v
Kantone.

St. Gallen. Der Regierungsrat wählte zum ersten Adjunkten des
kantonalen Oberforstamtes Forstingenieur flemricA Oöerff, von Rü-
derswil, bisher Assistent an der Abteilung für Forstwirtschaft der
E. T. H., und als provisorischen zweiten Adjunkten Forstingenieur
./ose/ IFmZH(7, von Ragaz.

Wallis. Bis zum 31. Dezember 1940 war der Kanton Wallis in
zehn Forstkreise eingeteilt, von denen aber seit 1933 nur neun besetzt
waren. Der 4. Forstkreis (Bezirk Leuk) wurde nach allen Seiten hin
aufgeteilt. Grösstenteils wurde er vom ehemaligen Kreisforstinspektor,
dem jetzigen Kantonsfortinspektor, verwaltet.

Die Zustände im 4. Forstkreis waren mit den zunehmenden kriegs-
wirtschaftlichen Aufgaben unhaltbar geworden, da sich niemand ein-
gehend mit dem Kreis, der nebenbei der drittgrösste im Kanton war,
beschäftigte. Anderseits verlangt aber die finanzielle Lage des Kantons
Wallis alle nur möglichen Sparmassnahmen.

Bei der grösstenteils extensiven Walliser Waldwirtschaft ist es

begreiflich, dass man eben dort mit Sparen beginnt, wo eine direkte
Rendite nicht nachgewiesen werden kann und wo es deshalb dem
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Nicht-Fachmann am besten einleuchtet. Man vergisst leider allzu oft
die grossen Aufgaben, die dem Gebirgswald zufallen und die viel
weniger in der Erzeugung von klingender Münze als in seiner Schutz-
Wirkung gegen die Verderben bringenden Lawinen, die tobenden Wild-
bäche usw. bestehen.

Trotz alledem musste die Walliser Forstwirtschaft Einschränkun-
gen über sich ergehen lassen, die zweifellos bedauerlich sind.

Am 1. Januar 1941 wurde eine neue Kreiseinteilung in Form einer
Kreisverminderung vorgenommen. Die rund 85 000 ha öffentlicher
Wald wurden nun beinahe gleichmässig auf neun Kreise aufgeteilt.
Der bisherige Kreis 6. der zum Teil den Bezirk Sitten umfasste, ist
als selbständiger Kreis verschwunden.

Neben diesen mehr technischen Änderungen sind auch in personel-
1er Hinsicht verschiedene Mutationen zu verzeichnen.

Bekanntlich hat der Kanton Wallis in vorbildlicher Weise die
Altersgrenze seiner Beamten auf sechzig Jahre festgesetzt. Da der
bisherige Kreisforstinspektor des 6. Kreises just am 31. Dezember 1940
die Altersgrenze als kantonaler Beamter erreichte, konnte dieser Kreis
um so schmerzloser begraben werden.

Im August 1940 hat, der bisherige Inspektor des 2. Kreises (Bezirk
Brig), Herr Dr. Phn/sfer, demissioniert. Zum Nachfolger ernannte der
Staatsrat Herrn Forstingenieur florscî. bisher Forsteinrichter in Siders.
Infolge der neuen Einteilung war nun die Inspektorenstelle des 4. Krei-
ses (Lenk) neu zu besetzen. Dieser Kreis umfasst nach der neuen
Einteilung Gemeinden des deutsch- und französischsprechenden Kam
tonsteils. Der Zufall wollte es nun, dass kein zweisprachiger kantonaler
Anwärter vorhanden war, so dass der Staatsrat sich aus diesen und
andern Gründen veranlasst sah, den vor drei Monaten nach Brig
gewählten Forstinspektor Hans Dorsaz, Burger von Bourg-St-Pierre
und Simplon-Dorf, nach Lenk zu versetzen.

Als Inspektor des 2. Kreises wählte der Staatsrat nunmehr Herrn
Forstingenieur j¥«.t Pefer, von Trüllikon (Zürich) und Glis.

Der erfreuliche Pflanzgarten. Kurz gefasste Anleitung für die Selbstversor-

gung mit Gemüse. Von Dr. P. P/hi/fer und P. Riese. Mit einer Tafel und
fünf Abbildungen im Text. Basel, 1940. Kommissionsverlag Zbinden &

Hügin.
Im Zeitpunkt, in dem die Selbstversorgung des Landes mit Lebens-

mittein eine sehr grosse Bedeutung erlangt hat, trachtet mancher nach der
Bebauung eines Stückes Boden und greift dabei gerne zu einer Anleitung,
die ihm gestattet, grössere Erfolge zu erzielen als ihm bei Nichtbeachtung
einer solchen beschieden wären.

Aus der sehr grossen Zahl geeigneter Schriften verdient die hier
angekündigte wegen der Sorgfalt hervorgehoben zu werden, die dem Ab-
schnitt Düngung gewidmet ist, wobei die fruchtbarkeitserhaltende Humus-
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